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Von Seiten lediger Frauen, die in dieser
Weise ihre Eltern betreuen, wird darauf
hingewiesen, dass das heutige System
der Sozialabzüge ihnen gegenüber unge-
recht sei, weil sie nur den niedrigsten
persönlichen Abzug geltend machen kön-
nen, darüber hinaus einen Unterstützungs-
abzug nur dann, wenn die Eltern finanziell
auf diese Unterstützung angewiesen sind.
Auch der Invaliditätsabzug wird nur dann
gewährt für tatsächliche Aufwendungen
aus Geldmitteln, nicht aber für persönli-
che Opfer oder Dienstleistungen.
Der von der Regierung eingesetzte Ar-
beitsausschuss für Familien-Besteuerung
hat auch dieses Problem geprüft und be-
antragt, den Steuerpflichtigen, die mit ih-
ren betagten Eltern zusammenleben und
die Flauptlast des Haushaltes tragen, sollte
der gleiche Sozialabzug gewährt werden,
wie denjenigen, die mit Kindern zusam-
menleben. Leider hat die Regierung die-
sen Gedanken bei ihrer Vorlage vom 17.
Oktober 1973 zur Steuergesetzrevision
nicht berücksichtigt, und zwar mit der Be-
gründung, auch die Eltern seien ja Steuer-
pflichtig und hätten Anspruch auf person-
liehe und Altersabzüge. Wenn man in die-
sem Falle auch den erwachsenen Kin-
dem noch einen besonderen Abzug ge-
währe, stelle man diese zusammenleben-
de Familie zu gut im Vergleich mit ande-
ren Steuerpflichtigen. Konsequenterweise
will übrigens die Regierung auch den er-
höhten Abzug für getrennt lebende, ge-
schiedene oder verwitwete Steuerpflichtige
ohne Kinder aufheben. Das Argument,
dass für diese Abzüge kein wirtschaftlicher
Grund gegeben sei, mag zutreffen. Immer-
hin sehen das bisherige Steuergesetz und
der Revisionsentwurf eine ganze Reihe
von allgemeinen Abzügen vor, die eben-

falls nicht wirtschaftlich begründet sind,
sondern durch die beispielsweise die indi-
viduelle Vorsorge und das Sparen geför-
dert werden sollen.
Die Betreuung der Betagten in ihren Fa-
milien ist sozialpolitisch ein mindestens
so wichtiges Anliegen, und es sollte doch
noch einmal geprüft werden, ob sie nicht
gefördert werden könnte und sollte durch
einen besonderen Steuerabzug zugunsten
der Betreuer.

Dr. iur. Regula Pestalozzi
Kantonsrätin, Zürich

Auf dem Weg zu einem neuen
Eherecht
Unser Zivilgesetzbuch, in dem das Ehe-
recht geregelt ist, stammt aus dem Jahre
1912. Es datiert also aus einer Zeit, in der
unsere Grossmütter Frauen in den besten
Jahren waren. Für sie brachte das Zivil-
gesetzbuch eine grosse Wende: sie wur-
den von der Vormundschaft ihrer Ehemän-
ner befreit. Aber die Stellung der Fami-
lienangehörigen wurde im Zivilgesetzbuch
immer noch patriarchalisch im Sinne einer
Über- und Unterordnung zwischen dem
Familienhaupt einerseits und Frau und
Kindern andrerseits geregelt, und wenn ein
Ehemann und Vater auf alle seine Rechte,
die ihm dieses Gesetz verleiht, pochen
würde, so müssten seine Frau und seine
Kinder als seine Untertanen erscheinen.

Seit der Schaffung des Zivilgesetzbuches
sind nun aber rund 65 Jahre verstrichen.
Diese 65 Jahre brachten eine Völlige
Wandlung in der gesellschaftlichen und
politischen Stellung der Frau. Die Frau
strebt immer mehr darnach, als echte
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Partnerin vom Manne anerkannt zu wer-
den und gleiche Pflichten, aber auch glei-
che Rechte im Sinne einer Mitverantwor-
tung zu tragen. Dies gilt sowohl für die
Frauen, die nach dem traditionellen Sehe-
ma die Haushaltführung und Kindererzie-
hung besorgen, während der Mann er-
werbstätig ist, als auch für die erwerbs-
tätige Frau, die im Beruf ihren Mann stellt.
Nur die rechtliche Wandlung hinkt hinter
der gesellschaftlichen und politischen be-
denklich nach. Dies gilt ganz besonders
für das Eherecht, welches die persönlichen
und finanziellen Beziehungen zwischen
den Ehepartnern regelt.

Schleppendes Verfahren
Die Postulate für die Revision des Ehe-
rechts reichen Jahrzehnte zurück und sind
insbesondere von den Frauenorganisatio-
nen immer wieder aufgestellt worden. Das
vom Eidgenössischen Justizdepartement
unter Bundesrat Feldmann im Jahre 1957
— also vor 16 Jahren — in Gang gesetzte
Verfahren zur Revision des Familienrechts
kam nur sehr mühsam und in Etappen
vorwärts. Das Adoptionsrecht als verhält-
nismässig am wenigsten komplexe Mate-
rie wurde in den Beratungen vorwegge-
nommen und die revidierten Bestimmun-
gen darüber sind im letzten Jahr in Kraft
getreten. Zur Zeit befasst sich eine Exper-
tenkommission, bestehend aus zwanzig
Männern und acht Frauen, mit dem Recht
der Eltern und Kinder. Mit Bezug auf das
heisseste Eisen, das Eherecht, ist aber
lange Zeit eine grosse Stille eingetreten.
Erst seit relativ kurzer Zeit scheint sich
eine Beschleunigung in der Revision des
Eherechts abzuzeichnen: die Bundesrats-
Parteien haben die zivilrechtliche Gleich-
Stellung der Frau unter die Ziele ihrer
Legislaturperiode 1971—1975 aufgenom-

men und der Bundesrat hat Experten mit
der Schaffung eines neuen Vorentwurfs
beauftragt. Da auch der Bundesrat in sei-
nem Regierungsprogramm einen Entwurf
des Eherechts an die eidgenössischen
Räte für 1975 vorgesehen hat, ist zu hof-
fen, dass diese Revision nun doch bald
an die Hand genommen und gefördert
wird. Die Schaffung eines modernen Ehe-
rechtes ist von allergrösster Bedeutung
für die Erhaltung einer gesunden Familie.

Das persönliche Eherecht
Werfen wir zuerst einen Blick auf das
persönliche Eherecht. Dieses bietet in der
geltenden Regelung ein eher düsteres
Bild mit Bezug auf die partnerschaftliche
Stellung der Frau. Zwar haben wir den
schönen Grundsatz in Art. 159 des ZGB,
der lautet: «Durch die Trauung werden
die Ehegatten zur ehelichen Gemeinschaft
verbunden. Sie verpflichten sich gegen-
seitig, das Wohl der Gemeinschaft in ein-
trächtigem Zusammenwirken zu wahren
und für die Kinder gemeinsam zu sorgen.
Sie schulden einander Treue und Bei-
stand.» Dieser Grundsatz wird aber sofort
durchlöchert, indem in Art. 160 ZGB im
Sinne einer Über- und Unterordnung bei
der Verteilung der Rechte und Pflichten
gesagt wird: «Der Ehemann ist das Haupt
der Gemeinschaft. Er bestimmt die ehe-
liehe Wohnung und hat für den Unterhalt
von Weib und Kind in gebührender Weise
Sorge zu tragen. Die Frau erhält den
Familiennamen und das Bürgerrecht des
Ehemannes. Sie steht dem Mann mit Rat
und Tat zur Seite und hat ihn in seiner
Sorge für die Gemeinschaft nach Kräften
zu unterstützen. Sie führt den Haushalt.»
Diese patriarchalische Regelung führt zu
stossenden Auswirkungen für die Frau:
auch eine berufstätige Frau ist nämlich
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von Gesetzes wegen zur Führung des
Haushaltes verpflichtet, was eine schwere
Doppelbelastung mit gesundheitlichen
Schädigungen mit sich bringen kann. Den
neuesten Statistiken ist zu entnehmen,
dass die berufstätige Ehefrau im Durch-
schnitt vier Jahre weniger Lebenserwar-
tung hat als die nicht berufstätige Ehe-
frau. Wie viel richtiger wäre es doch,
wenn in einem neuen Gesetz eine gemein-
same Fürsorge und Unterhaltspflicht der
Ehegatten gegenseitig und gegenüber den
Kindern bestünde. Wenn beide Gatten
berufstätig sind, so sollten beide aus ihrem
Arbeitseinkommen an den Unterhalt der
Familie beisteuern, es sollten aber auch
beide zur Bewältigung der Haushaltarbei-
ten beitragen. Wenn eine Frau nicht be-
rufstätig ist und den Haushalt besorgt, so
sollte ihr Beitrag an den Unterhalt der
Familie eben in dieser Arbeit bestehen
und sie sollte nicht nur Anspruch auf ein
Haushaltungsgeld von Seiten des Mannes
haben, sondern auch auf einen Beitrag
für ihre persönlichen Bedürfnisse.

Von grosser Bedeutung wäre auch die
neu aufzunehmende Regelung, dass die
Frau Anspruch auf Lohn und Sicherstel-
lung hätte, wenn sie im Beruf oder Ge-
werbe des Mannes mitarbeitet. Heute be-
steht ein Anspruch der Frau auf Lohn nur
dann, wenn er mit dem Mann ausdrück-
lieh vereinbart ist. Es gibt aber sehr viele
Fälle in der Praxis, in denen die Frau im
Gewerbe des Mannes mitarbeitet. Die Er-
sparnisse aus der gemeinsamen Berufs-
tätigkeit gehören dann aber ganz dem
Manne und er kann frei darüber verfügen.
Erst bei der Auflösung der Ehe hat die
Frau Anspruch auf einen Drittel dieser
Ersparnisse, und hier muss man gleich
beifügen, sofern sie noch vorhanden sind.

Vorher kann sie weder Sicherstellung noch
Auskunft über diese Ersparnisse von Sei-
ten des Ehemannes verlangen.
Eine gemeinsame Unterhaltspflicht der
Ehegatten gegenseitig und für die Kinder,
wie sie in einem revidierten Gesetz ver-
ankert sein sollte, würde nicht nur gleiche
Rechte, sondern auch gleiche Pflichten
für die Frau bringen, was nicht übersehen
werden darf. Der Mann wäre dann nicht
mehr allein unterhaltspflichtig für die Fa-
milie, solange die Ehe besteht. Eine ge-
meinsame Unterhaltspflicht wäre aber un-
ter dem Gesichtspunkte einer Gleichbe-
rechtigung von Mann und Frau wün-
sehenswert.
Auch die Wahl des ehelichen Wohnsitzes
müsste in einem revidierten Gesetz ge-
meinsam durch die Ehegatten erfolgen,
unter Berücksichtigung der Interessen bei-
der Partner und nicht, wie dies heute der
Fall ist, im Sinne eines Entscheidungs-
rechtes des Mannes. Im geltenden Gesetz
bestimmt der Mann die eheliche Wohnung
und die Frau hat ihm dorthin zu folgen,
auch wenn ihr die gewählte Wohnung und
der Wohnort nicht gefallen. Nur ausnahms-
weise kann sie sich weigern, dem Manne
in die von ihm gewählte Wohnung zu fol-
gen, nämlich wenn sie gesundheitlich oder
sonstwie Schaden nehmen würde. Das
klassische Beispiel ist der Fall, dass einer
Frau nicht zugemutet werden darf, dem
Manne in eine Wohnung zu folgen, in der
bereits seine Geliebte haust.
Der Umstand, dass die Ehefrau im gelten-
den Recht keinen eigenen Wohnsitz be-
gründen kann, führt auch zu einer pro-
zessrechtlichen Benachteiligung der Frau,
vor allem bei Einleitung eines gerichtli-
chen Trennungs- oder Scheidungsprozes-
ses. Ein solcher ist von Gesetzes wegen
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am Wohnsitz des klagenden Ehegatten
anzuheben. Der Mann ist völlig frei, seinen
Wohnsitz zu verändern und damit das Ge-
rieht zu wählen, das ihm passt. Die Frau
kann dies nicht tun. Es sollte daher aus
wichtigen Gründen jedem Partner gestat-
tet sein, einen eigenen Wohnsitz zu be-
gründen. Die Frau könnte dann eine Tren-
nungs- oder Scheidungsklage ebenfalls an
einem von ihr gewählten Wohnsitz und
vor ihrem Wohnsitzrichter anstreben.
Auch die Bestimmung, dass die Schwei-
zerin mit der Heirat den Namen und das
Bürgerrecht des Mannes von Gesetzes
wegen annimmt, kann zu stossenden Kon-
Sequenzen führen. So hat vor einigen
Jahren eine Baslerin den Sitz im Bürger-
rat verloren, weil sie einen Solothurner
geheiratet hat. Andererseits besitzt aber
die Solothurnerin, die einen Basler heira-
tet, rechtlich die Möglichkeit, in den Bür-
gerrat der Stadt gewählt zu werden. In
diesem Sinne ist sogar die Frau besser
gestellt, die einen Ausländer heiratet, weil
sie dann das Gemeindebürgerrecht beibe-
halten kann.
Man könnte sich im Zuge der Revision
durchaus fragen, ob nicht beiden Ehe-
partnern die Wahl eines der beiden Fa-
miliennamen und eines der beiden Bürger-
rechte offenstehen sollte oder dass jedes
seinen Familiennamen behalten würde, wie
dies bei Künstlern oft der Fall ist.
Ein revidiertes Recht sollte auch auf den
sogenannten Stichentscheid des Vaters
mit Bezug auf die Kinder verzichten. Dies
bedeutet, dass die Eltern die elterliche
Gewalt wohl gemeinsam ausüben, wenn
sie sich aber nicht einig sind, der Wille
des Vaters entscheidet. So spricht der
Vater beispielsweise bezüglich des Na-
mens, der Berufswahl und der religiösen

Erziehung der Kinder das entscheidende
Wort. Dieser Stichentscheid kann auch
von Bedeutung werden, wenn die Frau
nach Anhebung des Scheidungsprozesses
den ehelichen Haushalt verlässt und die
Kinder mit sich nimmt. Der Vater kann
dann verlangen, dass — bis der Entscheid
über die Kinderzuteilung durch den Rieh-
ter vorliegt — die Kinder zu ihm zurück-
gebracht werden, denn er bestimmt über
deren Aufenthaltsort. An Stelle dieser anti-
quierten Regelung sollte in einem revi-
dierten Gesetz ein gemeinsames Ent-
scheidungsrecht von Vater und Mutter be-
stimmt werden, wobei einzig bei Mei-
nungsdifferenzen eine neutrale Person, et-
wa der Richter, angerufen werden könnte.

Nach der geltenden Gesetzgebung wird
die eheliche Gemeinschaft gegen aussen
durch den Ehemann vertreten. Der Frau
steht die sogenannte Schlüsselgewalt zu:
dies bedeutet, dass sie im Rahmen der
Fürsorge für die laufenden Bedürfnisse
des Haushaltes die eheliche Gemeinschaft
vertritt und ihre Handlungen den Mann
verpflichten. Als unbillig erscheint die Be-
fugnis des Mannes, der Frau diese Schlüs-
selgewalt zu entziehen, sofern die Frau
sie missbraucht oder dazu unfähig ist. Ob
er diesen Entzug vornehmen will, liegt in
seinem Ermessen. Wenn die Frau der Mei-
nung ist, der Entzug sei ungerechtfertigt,
so muss sie den Richter aufsuchen und
den Antrag auf Aufhebung des Entzuges
stellen. Beides wird überdies publiziert,
sowohl der Entzug wie auch die Aufhe-
bung des Entzuges. In einem revidierten
Gesetz wäre es m. E. richtig, wenn beide
Ehegatten die Gemeinschaft im Rahmen
der Schlüsselgewalt vertreten könnten und
jeder Gatte ausserordentliche Auslagen
aus den eigenen Mitteln begleichen müss-
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te. Die Kompetenz zum Entzug der Schlüs-
selgewalt sollte nicht beim Manne liegen,
sondern nur vom Richter ausgesprochen
werden dürfen.
Die Bestimmung im Eherecht, die die Per-
sönlichkeit der Frau wohl am stärksten
tangiert, ist die Möglichkeit des Verbotes
der Berufsausübung der verheirateten Frau
durch den Mann. Es bedarf nämlich der
ausdrücklichen oder stillschweigenden
Einwilligung des Ehemannes, wenn die
Frau einen Beruf ausüben möchte. Der
Mann kann — wenn er will — der Ehe-
frau die Erwerbstätigkeit während der Ehe
verbieten. Nur im Extremfall, wenn die
Frau beweist, dass ihre Berufsausübung
im Interesse der Familie liege, kann sie
sich zur Durchsetzung des Berufaus-
übungsrechtes an den Richter wenden.
Wenn man sich vorstellt, dass z. B eine
Frau als Bundesrätin oder als Professorin
für Atomphysik gewählt würde, und davon
abhängig wäre, ob der Mann ihr seine
Einwilligung gibt oder nicht, wird einem
so richtig bewusst, in welch unterdrückter
Stellung die Frau im heutigen Recht noch
ist. In einem revidierten Gesetz müsste der
Entscheid über die Berufsausübung der
verheirateten Frau so geregelt sein, dass
er gemeinsam von Mann und Frau unter
Abwägung der Interessen der Familie ge-
genüber getroffen werden könnte. Als neu-
trale Instanz bei Meinungsverschiedenhei-
ten könnte wieder der Richter angerufen
werden.
Ein letzter revisionsbedürftiger Punkt im
persönlichen Eherecht ist die mangelnde
Auskunftspflicht der Ehegatten. Die Ehe-
gatten sind sich gegenseitig keine Re-
chenschaft über ihr Einkommen und Ver-
mögen schuldig, soweit es sich nicht um
gemeinsames Vermögen oder Frauengut

handelt, welches in der Verwaltung und
Nutzung des Mannes steht. In der Praxis
ist es dann so, dass der Mann, weil er
das eingebrachte Frauengut verwaltet, ge-
nau weiss, welches Vermögen die Frau be-
sitzt, sie ihrerseits hat aber keine Mög-
lichkeit, Einblick in seine Vermögensver-
hältnisse zu gewinnen. Die gegenseitige
Auskunftspflicht sollte daher in einem re-
vidierten Gesetz unbedingt enthalten sein.

Die Mängel des bestehenden ehelichen
Güterrechts
Im ehelichen Güterrecht kommen die Be-
nachteiligungen der Ehefrau und die ehe-
männliche Vorherrschaft im geltenden Ge-
setz besonders stark zum Ausdruck. Sie
sind denn auch sehr einschneidend für die
Frau, denn während der Ehe und insbe-
sondere bei einer Auflösung derselben
durch Tod oder Scheidung ist die finan-
zielle Situation, in der sich die Frau be-
findet, von grösster Bedeutung für sie und
die Kinder. Im ehelichen Güterrecht, wel-
ches die finanziellen Beziehungen zwi-
sehen den Ehegatten regelt, lebt noch
ganz das Patriarchat.

Nach dem geltenden Recht stehen alle
Ehepaare, die nicht durch Ehevertrag et-
was anderes vereinbart haben, nach der
Heirat unter dem Recht der Güterverbin-
dung, dies ist der ordentliche gesetzliche
Güterstand. 97 Prozent der Ehepaare le-
ben unter diesem Güterstand, d. h. sie ha-
ben nichts anderes vereinbart. Ein anderer
Güterstand könnte nur durch einen öffent-
lieh beurkundeten Ehevertrag gewählt wer-
den, vor der Heirat ohne Zustimmung der
Vormundschaftsbehörde, nach der Ehe-
Schliessung nur noch, wenn die Vormund-
schaftsbehörde einverstanden ist.
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Die Grundprinzipien der Güterverbindung
bestehen in folgendem: «Getrenntheit des
Eigentums, Einheit der Verwaltung und
Nutzung». Nach diesen Prinzipien behält

* jeder Ehegatte das Eigentum an dem von
ihm in die Ehe eingebrachten Gut sowie
an dem, was der Ehegatte während der
Ehe durch Erbgang, Schenkung oder
sonstwie unentgeltlich erwirbt. Das Frau-
envermögen bleibt wohl im Eigentum der
Ehefrau, der Mann hat aber am ganzen
ehelichen Vermögen, also auch am einge-
brachten Gut der Frau, das Verwaltungs-
und Nutzungsrecht.
Der Mann kann auch das Frauengut mit
seinem Mannesgut vermischen. Flieraus
ergeben sich erhebliche Beweisschwierig-
keiten bei Auflösung der Ehe. Wie soll die
Frau beweisen —- und sie muss dies von
Gesetzes wegen tun — was ihr einge-
brachtes Gut ist? Zwar hat der Mann für
Verfügungen über das Frauengut, die über
gewöhnliche Verwaltungshandlungen hin-
ausgehen, die Zustimmung der Frau nötig,
im Rechtsverkehr dürfen aber Dritte diese
Zustimmung als gegeben voraussetzen,
sie brauchen sich nicht näher darnach zu
erkundigen. Bargeld und Inhaberpapiere,
die nur gattungsmässig bestimmt sind und
von der Frau in die Ehe eingebracht wer-
den, gehen bei der Fleirat ins Eigentum
des Mannes über. Die Frau erhält lediglich

„ eine nominal immer gleich bleibende Er-
satzforderung dafür. So entgeht ihr der
Anteil bei allfälligen späteren Wertverän-
derungen.

' Wenn die Frau mit Dritten über ihr einge-
brachtes Gut einen Vertrag abschliessen
will, ist die Zustimmung des Mannes er-
forderlich. Sie braucht die Unterschrift des
Mannes z. B. auch bei Bankgeschäften,
auf dem Grundbuchamt oder bei einem

Notariat und bei Erbauseinandersetzungen
in ihrer eigenen Familie. Wenn die Frau
mit dem Manne einen Vertrag über ihr
eingebrachtes Gut abschliessen will, so
hat sie die Zustimmung der Vormund-
schaftsbehörde nötig. Dies gilt auch für
Geschenke der Frau an den Mann, soweit
sie über Gelegenheitsgeschenke hinaus-
gehen. Selbstverständlich ist diese Be-
Stimmung aufgenommen worden, um die
Frau vor einer zu starken Beeinflussung
durch den Mann zu schützen. Aber bei
der heutigen gesellschaftlichen Stellung
der Frau wirkt sich dieser Schutz im Sin-
ne einer Bevormundung aus.
Auch in ihrer Prozessfähigkeit ist die Frau
bei der Güterverbindung eingeschränkt.
Im Rechtsstreit über ihr eingebrachtes Gut
wird sie von ihrem Ehemanne vertreten,
er tritt als ihr Vertreter vor Gericht auf.
Aber nicht nur die Verwaltungsbefugnis
ist der Frau mit Bezug auf ihr eingebrach-
tes Frauengut entzogen, sondern auch die
Nutzung. Die Zinsen aus dem eingebrach-
ten Frauengut fallen dem Manne zu. Die
verheiratete nicht erwerbsfähige Frau hat
also keinerlei eigenes Einkommen, auch
wenn sie Eigentümerin von eingebrachtem
Frauengut ist. Frei verfügen kann die Frau
während der Ehe nur über ihr Sondergut:
Von Gesetzes wegen sind Sondergut die
Gegenstände des persönlichen Gebrauchs,
die Vermögenswerte, mit denen die Frau
einen Beruf oder ein Gewerbe betreibt
und ihr Erwerb aus Arbeit, sofern sie diese
nicht im Geschäft des Mannes leistet.
Auch beim Sondergut gibt es wieder Ein-
schränkungen. Der Arbeitserwerb der Frau
ist nur Sondergut, wenn ihre Arbeit über
die Haushaltführung und Mithilfe im Ge-
schäft des Ehemannes hinausgehen. Für
die Haushaltführung hat sie keinen An-
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spruch auf Entgelt, auch nicht wenn sie
dem Manne in dessen Geschäft hilft.
Grundsätzlich erwirbt sie also nur Sonder-
gut durch Arbeit, wenn sie diese nicht im
Geschäft des Mannes, sondern ausser-
halb verrichtet. Dann gehört ihr Einkorn-
men ihr allein. Sie muss aber alle jene
Unkosten übernehmen, welche aus ihrer
Berufstätigkeit entstehen, so z. B. Coiffeur-
kosten, Putzfrau, Babysitter, etc. und, was
sehr wichtig sein kann, die durch ihre
Berufstätigkeit hervorgerufenen Mehrsteu-
ern. Letztere können wegen der Progrès-
sion, in welche die Ehegatten beim Zu-
sammenzählen ihrer Einkommen gelangen
können, erheblich sein. Ausserdem kann
der Ehemann verlangen, dass sie — ob-
schon sie die erwähnten sogenannten Ge-
winnungskosten zu tragen hat — noch
einen angemessenen Beitrag an die eheli-
chen Lasten leisten muss, auch dann,
wenn er selbst genug verdienen würde,
um die Familie zu unterhalten. Dieser Bei-
trag kann z. B. darin bestehen, dass die
Ehefrau die Auslagen für ihre persönlichen
Bedürfnisse übernimmt. Bemerken möchte
ich noch, dass alle Beiträge, die die Frau
in den Flaushalt gegeben hat, auch wenn
sie über ihre Beitragspflicht hinausgehen,
bei Auflösung der Ehe nicht zurückgefor-
dert werden können. Dem könnte die Frau
nur entgehen, wenn sie ihr Arbeitseinkom-
men auf ein Bankkonto auf ihren Namen
anlegt oder sich für Anschaffungen aus
dem Sondergut Quittungen auf ihren Na-
men hat ausstellen lassen.

Dazu kommt noch, dass die gesetzliche
Vorschlagsteilung nach Auflösung der Ehe
zu Ungunsten der Frau geregelt ist. Bei
Auflösung der Ehe durch Tod oder Schei-
dung erhält jeder Ehegatte zurück, was er
in die Ehe eingebracht oder geerbt hat.

Wenn sich dann ein Vorschlag, also ein
rechnungsmässiger Aktivsaldo gegenüber
dem Zeitpunkt der Heirat ergibt, erhalten
die Frau oder ihre Nachkommen einen
Drittel davon, der Mann oder seine Erben
jedoch zwei Drittel. Diese Vorschlagstei-
lung ist ungerecht. Die Leistung der Frau
im Haushalt wird ihr nicht angerechnet,
ebensowenig wird ihr angerechnet, wenn
sie berufstätig war und ihren Lohn für die
Bedürfnisse des Haushaltes verwendet
hat.

Dies sind in kurzen Zügen die wesentli-
chen Nachteile der Güterverbindung für
die Frau. Wohl kann durch Ehevertrag ein
anderer Güterstand gewählt werden, aber
es sind nur die im Gesetz vorgesehenen
Typen möglich, nämlich Gütergemein-
schaft und Gütertrennung, allenfalls Korn-
binationen derselben. Bei der Gütertren-
nung verfügt jeder Gatte über sein Ein-
kommen und Vermögen, es gibt aber keine
Teilung der Ersparnisse, sondern nur den
Wertzuwachs am eigenen Vermögen. Die
Frau hat kein Konkursprivileg bei der Gü-
tertrennung, wenn der Mann in Konkurs
fällt, sondern ist genau gleich gestellt wie
die anderen gewöhnlichen Gläubiger.

Wie soll das neue eheliche Güterrecht
aussehen?
Wie sollen nun die Güterstände in einem
revidierten Zivilgesetzbuch vom Stand-
punkte der Gleichberechtigung der Ehe-
gatten aus geregelt sein? Die Güterverbin-
dung sollte jedenfalls — da sie die Frau
schwer benachteiligt — als ordentlicher
Güterstand fallengelassen werden. Es soll-
te ein neuer ordentlicher Güterstand ge-
schaffen werden, der Gültigkeit hätte,
wenn die Ehegatten nichts anderes verein-
baren, und der die Gleichberechtigung
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> von Frau und Mann im Güterrecht ver-
ankern sowie der Ehe als Interessensge-
meinschaft gerecht würde. Dieser neue
Güterstand — möge man ihn nun «Eigen-

f" Verwaltung», «partnerschaftliche Güter-
trennung» oder anders benennen — sollte
die Interessen beider Ehepartner gleich-
massig wahren.
Die Eigenverwaltung könnte so konzipiert
werden, dass jeder Ehegatte getrennten
Besitz, Verwaltung und Nutzung der Ei-
gengüter und der Errungenschaft hätte.
Derjenige Ehegatte, der behauptet, ein be-
stimmtes Gut gehöre ihm, wäre dafür be-
weispflichtig. Diesen Rechten würde als
Korrelat auch die volle Haftung jedes
Partners für seine Schulden entsprechen.
Beide Gatten sollten im Rahmen ihrer
Möglichkeiten (wohl in erster Linie nach
Massgabe ihres Verdienstes) einen Bei-
trag an die ehelichen Lasten leisten. Für
eine Zuviel-Leistung würde eine Ersatzfor-
derung entstehen. Für den Ehegatten, der
sein ganzes oder einen Teil seines Vermö-
gens dem andern Ehegatten überlassen
hat, würde ein Konkursprivileg für die
Hälfte seiner Forderung bestehen.
Bei Auflösung der Ehe wäre bei der Eigen-
Verwaltung zu unterscheiden die Auflösung
durch Scheidung und die Auflösung durch
Tod. Bei der Scheidung würde jeder Ehe-
gatte die Hälfte des Vorschlages des an-

" dem erhalten. Die Ehefrau könnte jedoch
auf die Hälfte des Vorschlages des Man-
nes verzichten und ihren Vorschlag gänz-
lieh behalten. In Härtefällen für einen Ehe-
gatten könnte der Richter eine andere
Teilung anordnen. Im Falle der Auflösung
der Ehe durch den Tod würde der über-
lebende Ehegatte alle seine Güter, inbe-
griffen den Gewinn (nämlich das, was er
persönlich mehr hat als bei der Heirat)

behalten. Der Gewinn des verstorbenen
Ehegatten würde im Verhältnis V3 zu V3

geteilt, nämlich V3 an den überlebenden
Ehegatten und V3 an die Erben des ver-
storbenen Gatten. Die Gatten könnten ei-
nen anderen Teilungsmodus wählen, müss-
ten aber das Pflichtteilsrecht der Nach-
kommen wahren. Bei offensichtlicher Be-
nachteiligung der Nachkommen könnte
eine Änderung der Teilung durch den
Richter erfolgen.
Beim ordentlichen Güterstand der Eigen-
Verwaltung sollten die Ehegatten ebenfalls
unter Wahrung bestimmter Formvorschrif-
ten einen anderen Güterstand (Güterver-
bindung, Gütergemeinschaft, Gütertren-
nung) vereinbaren können. Der neue or-
dentliche Güterstand der Eigenverwaltung
würde jedenfalls erlauben, bei den Schei-
düngen die bisherigen prozessualen
Schwierigkeiten zu vereinfachen und die
Prozessdauer zu verkürzen.
Aber nicht nur bei Scheidungen wären die
Verhältnisse einfacher, sondern auch bei
Erbteilungen. Bei Erbteilungen muss nach
der heutigen Regelung immer zuerst die
güterrechtliche Auseinandersetzung vor- _

genommen werden und dann geht der
grosse Streit darum, was die Frau in die
Ehe eingebracht hat, was Errungenschaft
ist, was Vorschlag und was Sondergut.
Dies ist eine ungemein zeitraubende Aus-
einandersetzung und verlängert die Erb-
teilungsprozesse ungebührlich.
Eine klare Regelung des ehelichen Güter-
rechts im revidierten Gesetz wäre auch
schon anzustreben im Hinblick auf kom-
mende Steuerrechtsrevisionen. Dies ist vor
allem dann der Fall, wenn die Ehegatten
getrennt oder nach dem Splitting-System
besteuert werden sollen. Beim geltenden
Ehegüterrecht wäre es kaum möglich das
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Vermögen und die Erträgnisse aus Ver-
mögen der beiden Ehegatten während der
Ehe voneinander abzugrenzen. Man müss-
te schon besondere Lösungen suchen, um
diese Schwierigkeiten auszuschalten.

Dr. iur. Marlies Näf-Hofmann
Bezirksrichterin, Zürich

Die Frau im Fremdenverkehr
«Frauen im Fremdenverkehr — man kann
sich fragen, ob das überhaupt ein Thema
sei. Ob ein Mann oder eine Frau ins Flug-
zeug steigt oder sich den Bauch unter
Palmen sonnt, kann volkswirtschaftlich ge-
sehen kaum einen Unterschied ausma-
chen. Beide tun das gleiche und bezahlen
dafür das gleiche. Und doch ist es ein
Thema, denn die Frauen kommen zumeist
aus einer ganz anderen Situation heraus
in den Fremdenverkehr, sei es als Konsu-
mentinnen, sei es als Arbeitskräfte. Sagen
wir es ruhig: Sie sind auch hier die Diskri-
ruinierten.»

Mit diesen Worten leitete Dr. phil. Charlotte
Peter, Chefredaktorin der «Elle», an der
Mitgliederversammlung unseres Vereins
vom Dezember 1973 ihren Vortrag ein.
Sie konnte sich dabei sowohl auf eigene
Beobachtungen als auch auf repräsentati-
ve Umfragen in der Zeitschrift «Elle» stüt-
zen. Als Konsumentin wird die Frau zu-
rückgesetzt, indem sie einmal beruflich
kaum zum Reisen kommt — dieser Teil
der Arbeit wird fast ausschliesslich von
den Männern übernommen — und indem
die alleinreisende Frau in Hotels und Gast-
Stätten häufig weniger aufmerksam be-
dient wird als der alleinreisende Mann.
Auch den Bedürfnissen der verheirateten
Frau wird im Tourismus noch zu wenig

Rechnung getragen. Es fehlen kinder-
freundliche Hotels oder kinderfreundliche
Ferienzentren zu realistischen Preisen, in
denen eine Mutter während der kurzen
Zeit der Ferien wirkliche Entlastung von
ihren Pflichten finden würde.
Und wie steht es um die Frau als Arbeits-
kraft im Fremdenverkehr? Die Referentin
hat feststellen müssen, dass dieser Indu-
striezweig nicht zu den emanzipiertesten
gehört. So bezahlt beispielsweise ein gros-
ses schweizerisches Reisebüro den im
Ausland stationierten Hostessen 400 bis
800 Franken im Monat, während die im
Ausland stationierten Reiseleiter 1300 bis
1800 Franken erhalten. Begründung der
Firma: an die Reiseleiter würden punkto
Sprachkenntnisse höhere Anforderungen
gestellt und die Männer hätten die besse-
ren Nerven. Die Erfahrung zeigt aber, dass
gerade Frauen manchmal durchaus unge-
wohnliche Sprachen beherrschen und hin-
sichtlich der Arbeitsbelastung keineswegs
geschont werden. Eine andere Ausrede,
mit der man in Reisebüros und bei Flug-
gesellschaften die Frauen unten hält, lau-
tet, in gewissen Ländern würden als Ge-
sprächspartner nur Männer akzeptiert. Er-
wähnt werden unter anderem Indien und
Ceylon, zwei Länder, die seit Jahren Frau-
en als Ministerpräsidentinnen verkraften,
und die UdSSR, wo beispielsweise die Ab-
teilung Deutsch des staatlichen Reisebü-
ros Intourist von einer Frau geleitet wird.
Insbesondere in östlichen Ländern vermag
weibliche Diplomatie und Einfühlungsver-
mögen oft mehr zu erreichen als männli-
ches Poltern.
Auch die Aufstiegschancen der Frauen im
Fremdenverkehr sind noch immer recht
dürftig. Am Seminar für Fremdenverkehr
in Luzern wurde zum Beispiel festgestellt,
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